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Umsatzsteuer

Umsatzsteuerliche Behandlung 
des „sale-and-lease-back“-
Verfahrens

Veräußert ein Unternehmer einen 
Gegenstand an einen Dritten, von 
dem er ihn zurückmietet (sog. „sale-
and-lease-back“), kommt der Über-
tragung des zivilrechtlichen Eigen-
tums an dem Leasinggut durch den 
Leasingnehmer auf den Leasing-
geber häufi g eine bloße Sicherungs-  
und Finanzierungsfunktion zu.

Eine bloße Sicherungs- und Finan-
zierungsfunktion liegt regelmäßig vor,
wenn Leasinggeber und Leasingneh-
mer sich einig sind, dass das Eigen-
tum an dem Leasinggegenstand nach 
Ablauf der Mietzeit an den Leasing-
nehmer zurückfällt. In diesem Fall 
stellt weder die Übertragung noch 
die Rückübertragung des Eigentums 
eine Lieferung dar. Beide Vorgänge 
lösen deshalb nach Auffassung des 
Bundesfi nanzhofs keine Umsatz-
steuer aus. Eine Lieferung, die Um-
satzsteuer auslöst, liegt jedoch vor, 
wenn der Leasinggeber über Sub-
stanz, Wert und Ertrag des Leasing-
guts verfügen kann.

Die Frage nach der umsatzsteuer-
lichen Behandlung des „sale-and-
lease-back“-Verfahrens kann deshalb
nur im Einzelfall auf der Grundlage 
der konkreten vertraglichen Verein-
barungen beantwortet werden.

Umsatzsteuerbemessungs-
grundlage der privaten Nutzung
eines insgesamt dem Unternehmen
zugeordneten Gebäudes

Der Bundesfi nanzhof hatte im Jahr 
2003 im Anschluss an den Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH) ent-
schieden, dass ein Unternehmer ein 
Gebäude, das er teilweise unterneh-
merisch nutzt (Nutzung mindestens 
10 %) und teilweise selbst bewohnt, 

 1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
 Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu
drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

 2 Für den abgelaufenen Monat.
 3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit

Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

 Steuerart Fälligkeit
   Überweisung 1 Scheck
 Lohnsteuer,
 Kirchensteuer,
 Solidaritätszuschlag 2

 Kapitalertragsteuer,
 Solidaritätszuschlag

 Umsatzsteuer 3

 Gewerbesteuer

 Grundsteuer 3

Termine November 2006
 Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:

   Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Soli-
   daritätszuschlag zeitgleich mit einer nach dem 31.12.2004 erfolgten Gewinn-
   ausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

 Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

 10.11.2006 13.11.2006 10.11.2006

 10.11.2006 13.11.2006 10.11.2006

 15.11.2006 20.11.2006 15.11.2006

 15.11.2006 20.11.2006 15.11.2006

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat November 2006 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl 
aktueller Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen Steuern, 
Wirtschaft und Recht zusammengestellt.

Auf Grund von Masseneinsprüchen gegen die Behandlung verschiedener 
Sachverhalte geht die Finanzverwaltung immer mehr dazu über, bestimmte 
Punkte in Einkommensteuerbescheiden mit einem Vorläufi gkeitsvermerk 
zu versehen. Dies bietet aber keine Sicherheit dafür, dass dieser Vermerk 
auch den eigenen Fall erfasst. Deshalb sollten Steuerbescheide innerhalb 
der Rechtsbehelfsfrist frühzeitig an den Steuerberater zur Prüfung weiter-
geleitet werden.

Ist eine Option zur Umsatzsteuer und damit der Vorsteuerabzug aus 
Gebäudeherstellungskosten möglich und ist das Grundstück nicht in einer 
Bilanz erfasst, dann sind die gezahlten Vorsteuerbeträge im Jahr der 
Verausgabung als Ausgaben (Werbungskosten) abzuziehen. Wird dies 
vergessen und ist der Einkommensteuerbescheid bestandskräftig, ist der 
Werbungskostenabzug unwiederbringlich verloren. Die spätere Erstattung 
der Vorsteuer durch das Finanzamt ist als Einnahme zu versteuern, und 
zwar auch dann, wenn der Werbungskostenabzug vergessen wurde.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen 
Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!
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Hinweis

voll dem Unternehmensvermögen 
zuordnen darf. Er kann deshalb die 
auf das gesamte Gebäude entfal-
lende Vorsteuer abziehen.

Die private Nutzung unterliegt mit 
den vorsteuerbelasteten Kosten als 
„Eigenverbrauch“ der Umsatzsteuer. 
Kostenfaktor sind im Wesentlichen 
die jährlichen Absetzungen für Ab-
nutzung.

Durch eine Gesetzesänderung ist seit 
dem 1.7.2004 der Aufwand, zu dem 
auch die Herstellungs- oder Anschaf-
fungskosten gehören, auf 10 Jahre 
zu verteilen. Es war fraglich, ob die
in das Gesetz aufgenommene Auf-
fassung der Finanzverwaltung mit 
den EG-Richtlinien übereinstimmte.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
hat entschieden, dass die deutsche 
Regelung zur Umsatzsteuer-Bemes-
sungsgrundlage der privaten Nut-
zung unternehmerischer Gebäude-
teile EG-rechtskonform ist.

Grenzbetrag bei Kleinbetrags-
rechnung wird zum 1.1.2007 auf 
150 € erhöht

Rechnungen über Kleinbeträge müs-
sen folgende Angaben enthalten, um 
dem Empfänger der Leistung den 
Vorsteuerabzug zu ermöglichen:

▀ Den vollständigen Namen und die 
vollständige Anschrift des leistenden 
Unternehmers,

▀ das Ausstellungsdatum,

▀ die Menge und die Art der gelie-
ferten Gegenstände oder den Um-
fang und die Art der sonstigen Leis-
tung,

▀ das Entgelt und den darauf ent-
fallenden Steuerbetrag für die Liefe-
rung oder sonstige Leistung in einer 
Summe sowie den anzuwendenden 
Steuersatz. Im Fall einer Steuerbe-
freiung muss die Rechnung einen 
Hinweis darauf enthalten, dass für 
die Lieferung oder sonstige Leistung 
eine Steuerbefreiung gilt.

Bis zum 31.12.2006 beträgt der 
Grenzbetrag 100 €, am 1.1.2007 wird 
er auf 150 € erhöht.

Umsatzsteuerpfl icht auch für 
Vermietung eines Parkplatzes an 
einen Mieter, der diesen Parkplatz 
Dritten überlässt

Die Vermietung von Grundstücken 
ist grundsätzlich umsatzsteuerfrei. 
Umsatzsteuerpfl ichtig ist aber das 
Vermieten von Plätzen zum vorüber-
gehenden Abstellen eines Fahrzeugs 
(öffentlicher Parkplatz, Parkhaus). 
Dabei kommt es nicht darauf an, ob 
der Mieter selbst oder auf Grund Miet-
vertrags ein Dritter den Platz zum
Abstellen eines Fahrzeugs nutzt. So
hat der Bundesfi nanzhof entschieden.

Die Vermietung eines Abstell-
platzes oder einer Garage ist nur 
dann als Nebenleistung umsatz-
steuerfrei, wenn der Mieter vom 
Vermieter gleichzeitig z. B. Wohn-
raum angemietet hat und der Ab-
stellplatz oder die Garage sich in 
unmittelbarer Nähe des Grund-
stücks befi ndet.

Unternehmer

Wahl der Gewinnermittlungsart
im Jahr der Praxiseröffnung

Ein selbstständig tätiger Arzt reichte 
für das Jahr seiner Praxiseröffnung
eine Einnahmenüberschussrechnung
ein. Der Überschussrechnung fügte 
er eine Kontenaufstellung bei, in der 
auch einige Bestandskonten aufge-
führt waren. Eine Eröffnungsbilanz 
und eine Schlussbilanz auf das Ende 
des Eröffnungsjahrs gab er nicht ab.

Der Arzt ging davon aus, dass er
für das Jahr der Praxiseröffnung
eine Bilanz abgegeben hatte. Des-
halb beantragte er für das Folge-
jahr einen Übergang von der Gewinn-
ermittlung durch Bestandsvergleich
zur Einnahmenüberschussrechnung.
Das Finanzamt lehnte mit der Be-
gründung ab, er habe im Jahr der 
Praxiseröffnung die Einnahmenüber-
schussmethode gewählt.

Der Bundesfi nanzhof bestätigte die 
Auffassung des Finanzamts. Ein nicht 
zur Buchführung verpfl ichteter Frei-
berufl er übt sein Wahlrecht zum Be-

standsvergleich (Bilanzierung) nur
dann aus, wenn er eine vollständige 
Eröffnungsbilanz aufstellt und auf 
Grund von Bestandsaufnahmen einen 
Jahresabschluss erstellt. Die vom Arzt
geführte EDV-Buchführung sei neu-
tral, da beide Gewinnermittlungsarten 
technisch möglich sind. Da er bereits 
im Jahr der Praxiseröffnung die Ein-
nahmenüberschussmethode gewählt 
hatte, war kein Raum für einen Wech-
sel der Gewinnermittlungsart. Die Wahl 
der Gewinnermittlungsart kann nach-
träglich nicht mehr geändert werden.

Kinder

Kindergeld: Berechnung der
Einkünfte und Bezüge

Kinder, die das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, werden nicht berück-
sichtigt, soweit sie eigene Einkünfte
und Bezüge, die zur Bestreitung ihres
Unterhalts oder ihrer Berufsausbil-
dung bestimmt oder geeignet sind,
von derzeit mehr als 7.680 € (Jahres-
grenzbetrag) haben. Ist der Jahres-
grenzbetrag überschritten, erhalten 
die Eltern kein Kindergeld. Es wird 
kein Kinderfreibetrag gewährt. Auch
sonstige kindbedingte Vergünstigun-
gen entfallen. Es ist immer noch nicht
abschließend geklärt, wie der Jahres-
grenzbetrag zu ermitteln ist.

Das Bundesverfassungsgericht hat
Anfang des vergangenen Jahres ent-
schieden, dass bei der Ermittlung des 
Jahresgrenzbetrags die vom Kind ge-
leisteten gesetzlichen Sozialversiche-
rungsbeiträge in Abzug gebracht wer-
den können. Dieser Beschluss lässt 
jedoch offen, ob auch andere zweck-
gebundene Beiträge (wie z. B. private 
Krankenversicherungsbeiträge, außer-
gewöhnliche Belastungen) bei der
Berechnung zu berücksichtigen sind.

Das Finanzgericht des Landes Bran-
denburg hat nun entschieden, dass bei
der Ermittlung der für das Kindergeld 
maßgeblichen Einkünfte und Bezüge 
die vom Kind tatsächlich gezahlte Ein-
kommensteuer ebenfalls abzuziehen ist.

Der Bundesfi nanzhof hat jetzt Gelegen-
heit, alle offenen Fragen zur Berech-
nung des Jahresgrenzbetrags zu klären.
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Alle Steuerzahler

Reichweite eines Vorläufi gkeits-
vermerks

Unpräzise Gesetze haben in den 
letzten Jahren verstärkt zu (Mas-
sen-)Rechtsbehelfen geführt. Die
Finanzverwaltung versieht des-
halb häufi g Steuerbescheide mit
einem Vorläufi gkeitsvermerk, wenn
zur fraglichen Angelegenheit eine 
Entscheidung von einem höheren 
Gericht (Bundesfi nanzhof, Euro-
päischer Gerichtshof, Bundesver-
fassungsgericht) ansteht. Dies hat 
den Vorteil, dass wegen dieser 
Angelegenheiten kein Einspruch 
eingelegt werden muss.

Ein Vorläufi gkeitsvermerk kann 
allerdings auch eine Falle beinhal-
ten, wenn nicht genau erkennbar 
ist, was der Vorläufi gkeitsvermerk 
tatsächlich beinhaltet.

In eine solche Falle tappte ein 
Ehepaar, bei dem der Ehemann 
als Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer einer GmbH keine Sozialversi-
cherungsbeiträge zahlte und auch 
keinen Anspruch auf Altersversor-
gung hatte. Das Finanzamt kürzte 
den Vorwegabzug bei den Vor-
sorgeaufwendungen unter Ein-
beziehung auch der Bezüge des 
Ehemanns. Das Ehepaar war 
der Ansicht, dass der Bescheid 
auf Grund des Vorläufi gkeitsver-
merks nicht bestandskräftig war 
und beantragte zwei Monate nach 
Eingang des Einkommensteuer-
bescheids eine Änderung.

Der Bundesfi nanzhof hat den An-
trag zurückgewiesen, weil sich der 
Vorläufi gkeitsvermerk nicht auf 
den Sachverhalt des Ehepaars 
bezog. Da das Ehepaar keinen 
Einspruch eingelegt hatte, war der 
Bescheid bestandskräftig gewor-
den. Das Gericht wies noch darauf 
hin, „dass es den Steuerpfl ichti-
gen zugemutet werden kann, bei 
bestehenden Zweifeln das Gesetz 
einzusehen, fachkundigen Rat 
einzuholen oder ggf. zur Klärung 
der Reichweite des Vorläufi gkeits-
vermerks Einspruch einzulegen“.

Es bietet sich an, Steuerbescheide 
sofort nach Eingang dem Steuer-
berater zur Prüfung zuzusenden.

Freistellungsaufträge müssen 
überprüft werden

Der Sparerfreibetrag beträgt seit 
dem 1.1.2004 nur noch 1.370 € für 
Alleinstehende und 2.740 € für zu-
sammenveranlagte Ehegatten. Unter 
Einbeziehung des Werbungskosten-
pauschbetrags beträgt das Freistel-
lungsvolumen dann 1.421 € bzw. 
2.842 € bis einschließlich Veran-
lagungszeitraum 2006.

Zum 1.1.2007 wird der Sparerfrei-
betrag auf 750 € für Alleinstehende 
und 1.500 € für zusammenveran-
lagte Ehegatten herabgesetzt. Unter 
Einbeziehung des Werbungskosten-
pauschbetrags beträgt das Freistel-
lungsvolumen dann 801 € bzw. 1602 €.

Kredit- und Finanzdienstleistungs-
institute sind seit dem 1.1.2004 ver-
pfl ichtet, ihren Kunden zusammen-
fassende Jahresbescheinigungen 
nach amtlich vorgeschriebenem Mu-
ster auszustellen. Diese Bescheini-
gungen müssen Kapitalerträge, die 
nach dem 31. Dezember 2003 zu-
fl ießen und private Veräußerungsge-
schäfte, die nach dem 31. Dezember 
2003 über diese Institute abgewickelt 
werden, enthalten.

Die Finanzämter können über das 
Bundesamt für Finanzen bei den 
Kreditinstituten zukünftig einzelne 
Kontoinformationen abrufen, wenn 
dies für die Steuerfestsetzung erfor-
derlich ist.

Die Kreditinstitute haben seit dem 
1.4.2003 über ihre Kunden eine Da-
tei zu führen. Die Daten werden noch 
drei Jahre nach der Aufl ösung des 
Kontos aufbewahrt. Aus dieser Datei 
kann das Finanzamt Informationen 
abrufen.

Außerdem sind die Finanzämter be-
fugt, die so erlangten Erkenntnisse 
auch anderen Behörden zugänglich 
zu machen, z. B. wenn für die Fest-
setzung von Sozialleistungen die 
Einkünfte einer Person maßgeblich 
sind.

Sind Freistellungsaufträge nur bei ei-
ner Bank gestellt worden, so wird die 
Bank das neue Freistellungsvolumen 
zu Grunde legen. Problematisch wird 
es, wenn mehreren Kreditinstituten 
Freistellungsaufträge erteilt, Konten 

aufgelöst und/oder Guthaben bei an-
deren Kreditinstituten angelegt oder 
erhöht worden sind. In diesen Fällen 
sollten die Freistellungsaufträge kurz-
fristig angepasst werden. Dabei muss 
auch beachtet werden, dass die Auf-
träge insgesamt die entsprechenden 
Grenzen nicht überschreiten, um un-
nötigen Ärger mit dem Finanzamt zu 
vermeiden.

Vermieter /
Grundstückseigentümer

Keine Teilwertabschreibung für
zu Unrecht als Herstellungskosten 
erfasste Vorsteuer

Ein Ehepaar errichtete einen Anbau 
an ein Einfamilienhaus. Die Vorsteu-
er aus den Baukosten wurde bei der 
Umsatzsteuer abgezogen, jedoch in 
die Herstellungskosten des Anbaus 
eingerechnet. Nach dem der Feh-
ler später erkannt wurde, setzten 

schreibung in Höhe der Vorsteuer 
aus den Baukosten an. Finanzamt 
und Finanzgericht lehnten die Son-
derabschreibung ab.

Der Bundesfi nanzhof folgte dieser 
Beurteilung. Eine Teilwertabschrei-
bung kommt nicht in Betracht, da
keine dauernde Wertminderung des 
Anbaus vorlag und es sich nur um 
eine fehlerhafte Ermittlung der Her-
stellungskosten handelte. Auch eine 
Fehlerberichtigung im Rahmen einer 
Bilanzberichtigung schied aus, da 
keine Einkunftsermittlung durch Be-
standsvergleich (Bilanzierung) vorlag.

Bei einer Einnahmenüberschuss-
rechnung kann ein unterlassener So-
fortabzug von Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben nicht in späteren 
Jahren nachgeholt werden.

Hinweis

die Eheleute  bei der  Einnahmen-
überschussrechnung eine  Sonderab-
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Hinweis

Abziehbarkeit von zugewendeten 
Aufwendungen bei abgekürztem 
Vertragsweg

Ein Vater hatte Handwerker mit Er-
haltungsarbeiten an einem Grund-
stück des Sohnes beauftragt und
die auf ihn ausgestellten Rechnungen 
bezahlt, die später auf den Sohn
abgeändert wurden.

Der Bundesfi nanzhof ließ den Abzug 
der Aufwendungen als Werbungs-
kosten des Sohnes zu. Die Mittel-
herkunft sei bei Werkverträgen über 
Erhaltungsarbeiten nicht bedeutsam. 
Der Steuerpfl ichtige kann die Auf-
wendungen auch dann abziehen, 
wenn ihm ein Dritter den Betrag zu-
wendet (abgekürzter Zahlungsweg). 
Der Abzug ist auch dann vorzuneh-
men, wenn ein Dritter im eigenen 
Namen einen Vertrag für den Steu-
erpfl ichtigen abschließt und die Auf-
wendungen selbst zahlt (abgekürzter 
Vertragsweg).

Das Bundesministerium der Finan-
zen hat jetzt verfügt, dass dieses
Urteil über den Einzelfall hinaus nicht 
anzuwenden ist.

Falls sich Mandanten auf dieses 
Urteil verlassen haben und ähn-
lich vorgegangen sind, sollten 
vorsichtshalber die von Dritten ge-
zahlten Beträge an diese erstattet 
werden. Andernfalls muss mit 
einem Gerichtsverfahren gerech-
net werden, wenn das Finanzamt 
den Sachverhalt beanstandet.

Fälligkeit von Sozial-
versicherungsbeiträgen

Am 1.1.2006 ist das so genannte
Beitragsentlastungsgesetz in Kraft
getreten. Danach sind die Fälligkeits-
regelungen der Sozialversicherungs-
beiträge einheitlich auf den drittletz-
ten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden.

Daraus ergeben sich für 2006 fol-
gende Termine:

 November Dezember
 28.11. 27.12.

Zur Vermeidung von Säumniszu-
schlägen bietet sich die Zahlung im 
Lastschriftverfahren an.

Die Krankenkassen möchten die
Beitragsnachweise monatlich bereits 
eine Woche vor dem jeweiligen Fäl-
ligkeitstermin elektronisch übermittelt 
haben. Wird die Lohnbuchführung 
nicht im eigenen Unternehmen, son-
dern durch extern Beauftragte erle-
digt, muss deshalb beachtet werden, 
dass die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitster-
min an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn der Fälligkeitstermin auf einen 
Montag oder auf einen Tag nach
Feiertagen (insbesondere Weihnach-
ten) fällt.

Arbeitnehmer

Verfassungsmäßigkeit der
Ausschlussfrist für Antrags-
veranlagung

Für Bezieher von Arbeitslohn wird 
eine Veranlagung zur Einkommen-
steuer nur unter bestimmten Voraus-
setzungen durchgeführt. Zur Anrech-
nung von Steuerabzugsbeträgen
(z. B. einbehaltene Zinsabschlag-
steuer) oder zur Geltendmachung 
von Verlusten muss deshalb eine 
Einkommensteuererklärung bis zum 
Ablauf des zweiten auf den Veranla-
gungszeitraum folgenden Kalender-
jahrs abgegeben werden (Antragsver-
anlagung). Es handelt sich um eine 
Ausschlussfrist. Unter bestimmten 
Voraussetzungen (z. B. Unkenntnis 
der Antragsfrist) kann Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand gewährt 
werden.

Die Frist zur Abgabe der Einkom-
mensteuererklärung des Jahres 2004 
läuft in diesen Fällen am 31.12.2006 
ab. 

Der Bundesfi nanzhof hat nunmehr 
das Bundesverfassungsgericht an-
gerufen, um prüfen zu lassen, ob die 
Ausschlussfrist verfassungsgemäß 
ist. Unabhängig vom Ausgang dieses 
Verfahrens sollte die Antragsfrist
gewahrt werden.

Wenn das Finanzamt eine Veran-
lagung von Amts wegen durch-
geführt hat oder bereits ein be-
standskräftiger Bescheid für ein 
Kalenderjahr vorliegt, muss bzw. 
kann keine erneute Veranlagung 
(Antragsveranlagung) herbeige-
führt werden.

Ehegatten

Ehevertrag: Betriebsvermögen 
kann beim Zugewinnausgleich 
ausgeklammert werden

Eine ehevertragliche Regelung, nach
der das Betriebsvermögen beim Zuge-
winnausgleich unberücksichtigt bleibt,
ist grundsätzlich rechtswirksam. Dies 
gilt auch dann, wenn die Ehefrau 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
schwanger war.

Dies hat das Oberlandesgericht 
Hamm entschieden und den Antrag 
einer Ehefrau gegen ihren Ehemann 
im Rahmen des Scheidungsverfah-
rens auf Auskunftserteilung über Ge-
genstände des Betriebsvermögens 
zurückgewiesen.

Hinweis


